
Schulordnung der Peter-Ustinov-Schule-Eckernförde 
(1. Juni 2007 – aktualisiert Februar 2014)

An der Peter-Ustinov-Schule arbeiten Schülerinnen und Schüler, Honorarkräfte, 
Küchenangestellte, Sekretärinnen, Hausmeister, Erzieher, Sozialarbeiter, 
Raumpflegerinnen und Raumpfleger, Praktikantinnen und Praktikanten, Lehrerinnen 
und Lehrer. Damit die Zusammenarbeit funktioniert, ist es notwendig

- die anderen zu achten

- gegenseitig Rücksicht zu nehmen

- Verantwortungsbereitschaft zu zeigen

- freundlich miteinander umzugehen

- für eine angenehme Umgebung zu sorgen

- umweltbewusstes Verhalten zu zeigen
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Im Einzelnen gelten folgende Regelungen der Schulordnung:

Im Gebäude gilt:

1 Klassenräume und Flure sind Arbeits- und Ruhezonen.
2 Klassenräume werden in der Regel nicht abgeschlossen.
3 Die Lehrkräfte schließen die Fach- und Differenzierungsräume auf und ab.
4 Nach dem Stundenklingeln halten sich die Schülerinnen und Schüler in den 

Klassenräumen auf.
5 Fremde Klassenräume werden außer im Kursunterricht nicht betreten.
6 Mobiliar wird grundsätzlich nicht aus den Räumen entfernt. Wenn dies in besonderen 

Fällen doch einmal notwendig  sein sollte, wird es unmittelbar nach der Nutzung 
zurückgestellt.

7 Bis 7.30 Uhr halten sich die Schülerinnen und Schüler nur vor der Hausmeisterloge 
und in den beiden Pausenhallen auf.

8 Jacken und Mäntel werden, soweit möglich, an den Haken im Flur aufgehängt. 
Wertsachen müssen mit in die Klasse genommen werden.

9 Schüler und Schülerinnen, die zum Arbeiten die Klasse verlassen, halten sich 
grundsätzlich nur in dem von ihrer Lehrkraft zugewiesenen Bereich auf oder während 
der Lernzeit in den von der Schulleitung ausgewiesenen Bereichen.

10 Der Bereich der Jungmannschule wird nur in Begleitung von Lehrkräften oder 
Freizeitmitarbeiterinnen und –mitarbeitern betreten.

11 Die Räume werden aufgeräumt und sauber hinterlassen.
12 In den Pausen und in der Mittagsfreizeit halten sich die Schülerinnen und Schüler auf 

dem Südhof oder im Gebäude auf. In der Mittagsfreizeit dürfen zusätzlich die 
„Sportkäfige“ genutzt werden. Diese sind bei Regen und Nässe gesperrt. 

Auf dem Schulgelände gilt ( hierzu gehören auch der Parkplatz und die Buswendestelle):

13 Boards jeder Art und Inline-Skates dürfen auf dem Schulgelände nur bei 
entsprechenden schulischen Veranstaltungen unter Aufsicht verwendet werden.

14 Schülerinnen und Schüler der Sek. I  verlassen das Schulgelände nur mit schriftlicher 
Erlaubnis einer Lehrkraft.

15 Die Sportanlagen dürfen nur über das vordere Schulgelände aufgesucht werden.
16 Nur teilnehmende Schülerinnen und Schüler halten sich während der Freizeitangebote 

in der Turnhalle und auf dem Sportgelände auf.
17 Schülerinnen und Schüler halten sich nur während der Essenszeit in der Mensa auf.
18 Die Cafeteria wird nur von Oberstufenschülerinnen und –schülern benutzt.

Außerdem ist zu beachten:



19 Klassenbücher werden nach dem Unterricht beim Sekretariat abgegeben.
20 Die Klassen 5 bis 9 melden montags bis donnerstags bis 8.45 Uhr die abwesenden 

Schülerinnen und Schüler im Sekretariat.
21 Die Schülerinnen und Schüler essen zu festgelegten Zeiten.
22 Kranke Schülerinnen und Schüler der Sek. I können nur nach Absprache mit den 

Erziehungsberechtigten entlassen werden.
23 Entschuldigungen erfolgen grundsätzlich schriftlich.
24 Längerfristige Sportbefreiung ist nur mit ärztlichem Attest möglich.
25 Die Anweisungen von Lehrkräften und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

des Schulzentrums müssen befolgt werden.
26 Elektronische Medien (wie Handys und MP3-Player) müssen im Unterricht 

ausgeschaltet sein.
27  Bild- und Tonaufzeichnungen sind auf dem Schulgelände ohne Zustimmung der 

Lehrkräfte oder der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verboten.
28 Die Nutzung elektronischer Geräte ist für schulische Zwecke erlaubt. Die Klassenstufe

5 – 8 benötigt hierfür eine Erlaubnis der betreuenden Lehrkraft. Telefonate dürfen nur 
im Bereich  vor dem Sekretariat geführt werden.

29 Die Klassen warten vor dem Sportunterricht am Haupteingang und vor dem Nawi- 
Unterricht vor dem Blumenflur auf ihre Lehrkräfte.


